
1813 der Beilage;l zu den stenogr9-phischen ProtokolJ:en des 

Bundesrat.es 

B e r ich t 

des Unterrichtsausschusses 

Uber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 15. März 1978 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Denkmalschutzgesetz 

geändert_ wird 

Durch den vorliegenden GesetzesbeschluB des Nationalrate~ 

sollen Lücken im Denkmalschutzgesetz geschlossen werden, die im 

Laufe eier Zeit durch iI!1mer neue Anforderungen an den Denkmalschutz 

und damit zusa.'TI11lenhängende Aufgabensteilungen aufgetreten sind. 

Eine wich-tige Neuerung bildet die Einführung des 11 aktiven Denk

malschutzes!', der darin zu erblicken ist, daß nicht nur die 

umrü-t telbare Zerstörung oder Veränderung verhindert werden soll, 

sondern auch getrachtet wird, daß ein Denkmal nicht im Laufe der 

Zeit. verfäll t. Weiters soll bei Anträgen auf Zustimmung zur Zer

störung oder Verände:rung, abweichend von den Bestimmungen. des 

Allgemeinen Verwal tungsverfahrensgesetzes f eine Umkehr der Be'\veis

last erfolgen. Die Behörde soll daher nu~ verhalten sein, sich 

mit_ jenen Gründen auseinanderztisetzen, die der Imtragsteller 

zu beweisen in der Lage ist, nich-t aber mit allen jenen Gründen, 

von denen der Antragsteller ~_ediglich behauptet, daß sie vorliegen. 

Ferner 5011 den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions

gesellschaf"ten einschließlich ihrer Einrichtungen ein Rechtsan

spruch auf Veränderung von Denkmalen, die unmittelbar der Ab-

haI tung von Gottesdiensten ge\<Tidmet sind, soweit eingeräumt 

werden, als zwingende liturgische Vorschriften diese Änderung. 

erfordern .. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegens~ändliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 29. März 1978 in Verhandlung genolnmen und 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein

spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Unterrichtsausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 15_ März 1978 

betreffend ein Bundesqesetz, mit dem das Denkmalsc:hutzgesetz ge

ändert wird, wird kein Einspruch erhoben, 

Pis c h 1 
Berichterstatter 

Wien, 1978 03 29 

Hof man n - W e 1 1 e n hof 
Obmann 

1813/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




